
1 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge im Landkreis 

Anfrage der AfD-Fraktion 

 

 

 

Nach dem Beschluss des EU-Parlamentes vom 14. Februar 2023 dür-
fen ab dem Jahr 2035 keine neuen PKW und Kleintransporter mehr 
neu zugelassen werden, die im Betrieb Treibhausgase ausstoßen. 
Dies bedeutet das faktische Aus für klassische Verbrennungsmoto-
ren. In der Folge braucht diese Entwicklung einen enormen und zü-
gigen Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge. Lediglich 
für vor 2035 zugelassene Diesel- und Benzinfahrzeuge soll es einen 
Bestandsschutz geben. 

 

 

Die AfD-Fraktion stellt die folgenden Fragen: 

 

1. Wie viele öffentliche Ladestationen für Elektrofahrzeuge gibt es 
aktuell im Landkreis Darmstadt-Dieburg?  

2. Wo befinden sich die in Frage 1 erfragten öffentlichen Ladesta-
tionen? 

3. Durch wen werden die erfragten öffentlichen Ladestationen fi-
nanziert und betrieben? 
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4. Wie hoch schätzt die Kreisverwaltung den Bedarf an zusätzlichen 
öffentlichen Ladestationen für Elektrofahrzeuge bis zum Jahr 2035? 

5. Wie viele öffentliche Ladestationen sollen im Landkreis in Vor-
bereitung auf das Verbrenner-Aus pro Jahr neu eingerichtet wer-
den? 

6. Wo sollen die neuen öffentlichen Ladestationen errichtet wer-
den? 

7. Durch wen werden die zusätzlich benötigten öffentlichen La-
destationen errichtet und betrieben? 

8. Erwartet die Kreisverwaltung durch den Bau zusätzlicher La-
destationen im öffentlichen Raum eine Verschärfung der Parkplatz-
situation in den Kommunen, und wie will sie diesen kompensieren? 

9. Wie hoch ist nach Schätzung der Kreisverwaltung der finanzielle 
Eigenanteil des Landkreises für die neuen Ladestationen? Bitte nach 
erwarteten Kosten pro Jahr aufschlüsseln. 

 

 


